
  

Hospitation von vorklinischen Studierenden im Rahmen der Lehrveranstaltung  
„Praktikum zur Einführung in die Klinische Medizin“ (mit Patientenvorstellung)“, Teil V  
_______________________________________________________________________________ 
Rahmenbedingungen:  

• Jede*r vorklinische Studierende hospitiert gemäß Regelstudienplan einmal während des 3. und einmal während 
des 4. vorklinischen Semesters. Die beiden Hospitationen müssen in zwei unterschiedlichen Semestern (1.10. – 
31.03. oder 01.04. - 30.09.) absolviert werden.   

• Die Hospitation wird im Klinikum der Universitätsmedizin Göttingen, einem anderen Krankenhaus oder einer 
Arztpraxis nach eigener Wahl in Deutschland absolviert. Eine Hospitation in der Pathologie, Rechtsmedizin oder 
im OP sowie in einer Zahnarztpraxis ist nicht zulässig. 

• Die Dauer einer Hospitation beträgt 3 Zeitstunden (z.B. 9:00 – 12:00 Uhr oder 14:00 – 17:00 Uhr).  

• Der Termin wird individuell zwischen den vorklinischen Studierenden und betreuenden Ärzt*innen vereinbart.  

• Die vorklinischen Studierenden werden während der Hospitation vom fachärztlichen Personal begleitet und 
beaufsichtigt. Der Hospitationszeitraum wird so gewählt, dass ein direkter Kontakt zu Patienten demonstriert 
werden kann. Die/der betreuenden Ärztin/Arzt erklärt seine Tätigkeiten (z.B. klinische Untersuchung) und steht 
für entstehende Fragen (z.B. zum Krankheitsbild bzw. zu diagnostischem und therapeutischem Vorgehen) zur 
Verfügung. Die vorklinischen Studierenden werden in der Regel nicht selbst an den Patienten tätig. Bei 
Zustimmung seitens der Patienten und des/der behandelnden Arztes/Ärztin können Untersuchungstechniken, die 
zuvor demonstriert wurden, vom vorklinischen Studierenden übend nachvollzogen werden.  

• Die Durchführung der Hospitation wird von der/dem betreuenden Ärztin/Arzt mit dessen/deren Unterschrift auf 
dem folgenden Formular bestätigt. Die Bestätigung ist nur vollständig ausgefüllt und in Verbindung mit einem 
Stempel der Arztpraxis oder Abteilungsstempel gültig.  

• Über jede Hospitation ist von den vorklinischen Studierenden ein Hospitationsbericht anzufertigen:  

- mind. 3 Seiten Fließtext, DIN A4, 11-Pkt. Schriftgröße, Calibri/Arial, 1 zeilig, 2 cm Randabstand (alle 4 
Seitenränder inkl. Kopf und Fußzeile), (keine Überschrift, Bilder oder Absätze); bitte kreuzen Sie auf der 
Bestätigung an, um welche Hospitation es sich handelt (Hospitation 1 im 3. Semester oder Hospitation 2 im 
4. Semester). Der Hospitationsbericht beschreibt den Ablauf der Hospitation, geht inhaltlich auf die 
während der Hospitation kennen gelernten Krankheitsbilder ein und schließt ab mit einer persönlichen 
Stellungnahme zur durchgeführten Hospitation. Details über die Praxis sowie die Mitarbeiter*innen sind 
nicht relevant. Auf Seite 4 geben Sie bitte Ihre Quellenangaben an. 

- Die vollständig unterschriebene und ausgefüllte Bestätigung (mit Abteilungsstempel!) ist gemeinsam mit 
dem Hospitationsbericht innerhalb einer Woche nach Ableistung der Hospitation online im Studiendekanat 
einzureichen. Bitte nutzen Sie dafür ausschließlich das dafür vorgesehene elektronische Formular. 

- Die Abgabefrist für das 4. vorklinische Semester ist spätestens drei Wochen vor Ende der offiziellen 

Lehrveranstaltungszeit (23.01.2026). 

• Bei Vorlage von zwei Bestätigungen aus den entsprechenden Semestern über durchgeführte Hospitationen und 
den dazugehörigen Hospitationsberichten gilt Teil V der Lehrveranstaltung „Praktikum zur Einführung in die 
Klinische Medizin“ als absolviert.  

 

https://ecampus.uni-goettingen.de/ecampus/pages/cs/sys/portal/hisinoneIframePage.faces?id=formulare&navigationPosition=link_formulare&url=https%3A%2F%2Fformulare.uni-goettingen.de%2Flip%2Fcatalog%2FopenForm.do%3FsetCurrentFolder%3Dtrue%26path%3Dcatalog%3A%2F%2FFormulare_versioniert%2FFormulare%20der%20Pr%C3%BCfungs%C3%A4mter%2FUMG_Hospbericht

